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Tagungder JugendfürsorgeinWien.
Notwendigkeitder SchaffungeinesJugendwohlfahrtsgesetzes.

Wieschongemeldet ,hielt gesternDionstagdieArbeitsgemeinschaft
für öffentliche Jugendfürsorge in Oesterreich im Festsaal des AltenRathauseseine Vollversammlungab .Vorsitzender amtsführenderStadtrat ProfessorDr .
Tandlererklärte zur Frageder Schaffungeines Jugendwohlfahrtsgesetzes,dass
der Mensch,wenn er geboren wird ,ein Recht auf Fürsorge und die Gesellschaft
die Pflicht zu dieser Leistung zu erbringen habe .Es wäre zweifellos einMit - ¬
tel zur BefriedigungdesöffentlichenLebens ,wenndie Bevölkerungsehenwür¬de ,dass unsere öffentlichen Körperschaften sich im Ernst umdasSchicksal
der nächsten Generatian bemühen .Mansoll endlich das Gesetzbeschliessen ,
es jedochdeneinzelnenLändernüberlassen ,wannes in Krafttritt . DasJugendeamt will einen Wirkungskreis ,nicht aber wie es in derRegierungsvorlage
heisst ,einenMitwirkungskreiserhalten .DieFürsorgemussgleichbercchtigtne¬
ben die anderen Verwaltungszweigetreten ,Eine KompetenzteilungzwischenJugendeamt und Gesundheitsfürsorge ist schädlich .

MagistratsuatDr .Breunlich( Wien )erörterte die EntstchungdesJu-¬gendwohlfahrtsgesetzes und beantragte folgende Resolution :
Die Arbeitsgemeinschaft für öffentliche Jugendfürsorge inOcster - ¬

reich ,deren Wiener Vollversammlungvan freigewählten und beamtetenVertretern
der Länderund der autonomenStädte beschickt ist ,wiederholt ihre LinzerForderungvomJahre 1927nachbaldiger parlamentarischerVerabschiedungdes
Jugendwohlfahrtsgesetzes mit Berücksichtigung des von der Arbeitsgemein¬
schaft nach wiederholter und gründlicher Beratung vorgelegtenEntwurfes .

Die Arbeitsgemeinschaft steht nach wie vor auf dem Standpunkt ,dass
das Gesetz in möglichster Anlehnungan bewährte Bestimmungendes deutschenRReichsjugendwohlfahrtsgesetzes das Recht des Kindes auf Fürsorgefestlegen
soll . DerWirkungskreis der Jugendämter müsse alle Zweige derJugendfür - ¬
sorge einschliesslich der Jugendgesundheitsfürsorge umfassen .DenJugendämtern
wereeine kraft des GesetzeseinsetzendeGeneralvormundschafteinzuräumen . Den
autonomenStädten soll das Rechtzustehen ,Jugendämterim SinnedesJugend-¬
wohlfahrtsgesetzeszuerrichtenundihreOrganisationimRahmendiesesGe¬setzes selbst zu bestimmen .

Die Arbeitsgemeinschaft gibt der bestimmtenErwartungAusdruck ,dass
das Jugendwohlfahrtsgesetz noch in diesem Jahr vomNationalrat verabschiedetwird ,damitendlicheinmaldasRechtdesKindesaufErziehungfestgelegtwird,und die Jugendfürsorge Oesterreichs die einheitliche und gesetzliche Grund¬lage erhält .

Dazu sprachen Ministerialrat Dr .Krassnigg ( Bundesministerium für so - ¬zialeVerwaltung),Dr .Zehetner(Oberösterreich),Dr .Glesinger(Graz) ,Dr .Mikocki( . . )undDr .Neuwirth( Steiermark ) ,woraufdie Entschliessungbeschlossenwur¬de .
Vizebürgermeister Peer ( St .Pölten )berichtete über dieErfahrungender erweiterten Berufsvormundschaft ,Ander anschliessendenDebattenahmen

OberjugendanwaltFaschank( Wien) ,Dr .Kanzian(Steiermark)undDr .Glesinger( Graz )teil .
Direktor Dr .Glesinger ( Graz )referierte sodannüber dieErfahrungen

mitrdemJugendgerichtsgesetz .Ander Ausspracheüber diesen Berichtbeteilig¬
ten sich DirektorLonauer( Linz ) undHofratHöfler(Klagenfurt ) ,woraufdieTa¬gung geschlossen wurde .

AmNachmittagbesichtigten die TagungsteilnehmerdiestädtischenSchulzahnklinikin Ottakringin der Koppstrasse ,denstädtischenKindergarten
Sandleiten und die KinderherbergeSchloss Wilhelminenberg .Die MitgliederderArbeitsgemeinschaftäusserten sich über das Gesehenein überausanerkennendenWorten .

Stromabschaltung .ImHauso Gumpendorferstrasse 114 a wurde die elektri¬
sche installation trotz wieerholter Aufträge nicht in denvorschriftsmässigenZustand gebracht ,obwohl sie die persönliche Sicherheit gefährdete und eine

3Feuersgefahrbildete .UmUnglücksfällenvorzubeugen ,musstedaher diezustän¬
dige Mägistratsabteilung am21 .Februar in diesemHausedenelektrischenStromvomstädtischen Kabelabschalten .
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